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Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplanentwurf 2024 von LVR-InfoKom

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von LVR-InfoKom für das Jahr 2024 einschließlich 
des Kassenkreditrahmens wird in der Fassung der Vorlage Nr. 15/2058 festgestellt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2024 bis zur Drucklegung 
noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne 
Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei der Drucklegung des endgültigen 
Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf das ausgewiesene 
Ergebnis haben.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten



L u b e k



 

 

Zusammenfassung 

 

Der Wirtschaftsplanentwurf 2024 der LVR-InfoKom zum Haushaltsplan 2024, bestehend 

aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan, weist für das Jahr 2024 

Erlöse in Höhe von 94.364.200 Euro und ein positives Jahresergebnis in Höhe von 50.000 

Euro aus. Das geplante Investitionsvolumen beträgt 7.350.000 Euro. Inklusive der Aus-

zubildenden sind 452,5 Stellen geplant. 

 

Im Zuge der Umstellung auf die neue Kosten- und Leistungsrechnung in diesem Jahr war 

absehbar, dass unsere Tarife in 2023 nicht vollständig kostendeckend sein würden.  

Im zweiten Quartalsbericht (Vorlage Nr. 15/1921) werden unter Punkt 3.1.3 weitere 

Steuerungsmaßnahmen genannt, um dem zu erwartenden negativen Ergebnis entgegen-

zuwirken. Dazu gehört die Untervermietung der Rechenzentrumsfläche sowie die Abmie-

tung der Bürofläche in den Constantinhöfen. Zusätzlich ist LVR-InfoKom bestrebt, techni-

sche LifeCycle zu nutzen, um den Kostenaufwuchs bei Investitions- und Wartungskosten 

zu mindern. Interne Aufwände werden kritisch hinterfragt und soweit wie möglich redu-

ziert. 

Erste Steuerungsmaßnahmen wurden bereits im 1. Quartalsbericht (Vorlage Nr. 15/1700) 

entwickelt. 

 

Ab 2024 wird die IT-Fortbildung aus dem Betrieb LVR-InfoKom zum Institut für Training, 

Beratung und Entwicklung in Dezernat 1 umgegliedert. Die Stellen, Erlöse und der Auf-

wand sind entsprechend im Wirtschaftsplan 2024 nicht mehr enthalten. 

 

Das zu erwartende negative Ergebnis von 1,44 Mio. Euro (aktuelle Prognose) wird wie 

vereinbart in diesem Jahr mit den Rücklagen des Betriebs verrechnet. 

 

Die derzeit in Kalkulation befindlichen Servicetarife werden kostendeckend kalkuliert, um 

ein ausgeglichenes Jahresergebnis anzustreben. 

 

Es ist abzusehen, dass über alle Tarife hinweg eine Steigerung von ca. 10% (6 Mio. Euro) 

zu erwarten ist. Durch Effizienzsteigerungen und Steuerungsmaßnahmen können ca.  

2 Mio. Euro des erwarteten Kostenaufwuchses von 8 Mio. Euro kompensiert werden.  

 



 

 

 
Begründung der Vorlage Nr. 15/2058: 

Der Landschaftsverband Rheinland hat mit Vorlage Nr. 15/1814 den Haushalt 2024 in die 

Landschaftsversammlung Rheinland am 30. August 2023 eingebracht. 

Der Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität hat am 26.09.2023 in seiner Funkti-

on als Betriebsausschuss gem. § 7 (1) Ziffer 1 der Betriebssatzung den Wirtschaftsplan-

Entwurf 2024 von LVR-InfoKom einschließlich des Kassenkreditrahmens beraten und eine 

entsprechende Empfehlung zur Beschlussfassung der Fassung der Vorlage Nr. 15/1925 

ausgesprochen. 

Das Beratungsergebnis wird über den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie den Land-

schaftsausschuss der Landschaftsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Soweit 

ein Veränderungsnachweis mit aktualisierten Ansätzen erforderlich wird, wird stattdessen 

eine neue Vorlage in der folgenden Sitzungsrunde dem Ausschuss für Digitale Entwick-

lung und Mobilität zur Beratung sowie in den weiteren Beratungsfolge über den Finanz- 

und Wirtschaftsausschuss sowie Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung zur 

Beschlussfassung vorgelegt. 

Der Wirtschaftsplan ist in der elektronischen Fassung als Anlage beigefügt. 

 

Der Geschäftsführer 

C o e n e n 
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Allgemeine Erläuterungen 

zum Wirtschaftsplan von LVR-InfoKom 

 

1. Rechtsgrundlagen 

 

LVR-InfoKom wird seit dem 01.01.2005 nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigen-

betriebsverordnung, der Landschaftsverbandsordnung sowie der von der Landschaftsversammlung 

am 18.05.2004 beschlossenen Betriebssatzung, zuletzt geändert im Mai 2011, wie ein Eigenbetrieb 

geführt. 

 

Die §§ 14 ff EigVO in Verbindung mit § 11 sowie § 7 der Betriebssatzung regeln die Aufstellung des 

Wirtschaftsplanes. Er besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan. 

 

Die Ausführung des Erfolgsplanes sowie die Rechnungsführung des Betriebes richten sich nach 

den Vorschriften der doppelten kaufmännischen Buchführung. 

 

2. Aufstellung des Wirtschaftsplanes 

 

Dem Wirtschaftsplan 2024 liegen das Rechnungsergebnis 2022, die Ergebnisprognose 2023 (auf 

Basis des 1. Quartals), die Haushaltsansätze für die Dezernate für 2024 und die Vorhabenplanung 

für 2024 zugrunde.  

 

3. Ausrichtung des Wirtschaftsplanes 

 

3.1 Wirtschaftliche Zielsetzung 

Die wirtschaftliche Zielsetzung des Betriebes ist es, mit kostendeckenden Produkten 

die Fachbereiche des LVR in ihrer Aufgabenerledigung zu unterstützen. Damit verbun-

den wird eine möglichst breite Auslastung der vorhandenen technischen und personel-

len Ressourcen angestrebt, um durch die Nutzung von Synergieeffekten die Belastung 

für den LVR und seine Einrichtungen zu reduzieren. 

 

3.2 Planungsgrundlagen 

Dem Wirtschaftsplan 2024 liegen das Rechnungsergebnis 2022, die Ergebnisprognose 

2023 (auf Basis des 1. Quartals), die Haushaltsansätze für die Dezernate für 2024 und 

die Vorhabenplanung für 2024, einschließlich der für 2024 geplanten Projekte, zu-

grunde. Die Aufgabe Konzeption, Planung, Durchführung und Kontrolle von Fortbil-

dungsmaßnahmen für alle IT-Wissensbereiche gemäß § 2 Abs. 5 der Betriebssatzung 

von LVR-InfoKom wird ab dem 01.01.2024 in das LVR-Institut für Training, Beratung 

und Entwicklung verlagert. Die betroffen 7 Mitarbeitenden (6 Stellen) sind im Stellenplan 

nicht mehr berücksichtig. Die Personal  und Sachkosten sind in den betroffenen Posi-

tionen angepasst. 

 

3.3 Preisgestaltung 

Seit dem Geschäftsjahr 2023 werden mit den Kunden von LVR-InfoKom Services auf 

Basis gemeinsam vereinbarter Leistungsscheine und der für die Leistungserbringung 

erforderlichen Aufwände kalkuliert und abgerechnet. Vereinbart ist, dass die Preise jähr-

lich neu kalkuliert und mit den Kunden abgestimmt werden. 
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Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes 

 

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und die 

Betriebssatzung von LVR-InfoKom zugrunde zu legen. 

 

1.    Deckungsfähigkeit der Ansätze des Vermögensplanes 

 

- Ausgaben für die verschiedenen Vorhaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

- Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Vermögensplan bedürfen der Zustimmung des Betriebs-

ausschusses, wenn sie nicht gedeckt sind oder wenn sie den Ansatz oder mehr als 

30 %, mindestens jedoch um  

- Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Entschei-

dung der Direktorin des LVR. 

  

2. Änderung des Wirtschaftsplanes 

 

Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 

 

a) im Erfolgsplan von den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Um-

fang abgewichen werden muss. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich ein Defizit 

abzeichnet, welches der Betrieb auch in den nächsten fünf Wirtschaftsjahren nach vorsich-

tiger kaufmännischer Einschätzung nicht aus eigener Wirtschaftskraft auffangen kann. Glei-

ches gilt, wenn sich abzeichnet, dass ein bestehender Verlustvortrag nicht aus eigener Wirt-

schaftskraft getilgt werden kann.  

 

b) eine erheblich höhere Zuführung aus dem Trägerhaushalt zum Vermögensplan erforderlich 

mögensplans zugeführt werden müssen. 

 

c) weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen. 

 

d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen 

vorliegt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn die Gesamtstellenzahl um mehr als 10% 

vermehrt oder mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergütungsgruppe angehoben 

werden sollen, es sei denn, es handelt sich um eine vorübergehende Einstellung von Aus-

hilfskräften. 

 

3. Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan 

 

Bei Mehraufwendungen und Mindererträgen ist nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsver-

ordnung und der Betriebssatzung zu verfahren. 

 

4. Unterrichtungspflicht 

 

 Auf die allgemeine Unterrichtungspflicht gegenüber Betriebsausschuss, Landesdirektorin und 

Kämmerin wird hingewiesen. 
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